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– Im Falle der Körper- oder Gesundheitsverletzung sind die Kosten der Heilung sowie
Vermögensnachteile aufgrund eingeschränkter oder aufgehobener Erwerbstätigkeit zu
ersetzen. Die Ersatzpflicht umfasst hier auch Schmerzensgeld. Für Personenschäden
haftet der Hersteller nur bis zu einer Summe von insgesamt 85 Mio. €.

– Für Sachschäden ist die Haftung der Höhe nach grundsätzlich nach unbegrenzt. Aller-
dings muss der Geschädigte bis zu 500 € selbst tragen. Durch diese Selbstbeteiligung
soll die Inanspruchnahme des Herstellers wegen eingetretener Sachschäden auf die
gravierenden Fälle beschränkt werden.

1.1.1.4.7 Die Alternative zur Produkthaftung: »Produzentenhaftung«

In Form der allgemeinen »Produzentenhaftung« nach § 823 Abs. 1 BGB existiert eine
weitere, von der Produkthaftung unabhängige Anspruchsgrundlage. Im Gegensatz zur
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz ist dies jedoch keine Gefährdungshaftung. Die
Produzentenhaftung setzt ein Verschulden voraus, das in einem Verstoß gegen eine Ver-
kehrssicherungspflicht beim In-Verkehr-Bringen eines fehlerhaften Produktes zu sehen
ist. So muss sich der Hersteller bei Produktionen, Konstruktionen und Instruktionen nach
dem erkennbaren Stand von Wissenschaft und Technik richten.

Im Gegensatz zur Produkthaftung ist die Produzentenhaftung nicht der Höhe nach be-
grenzt. Es gibt auch keine Selbstbeteiligung. Gegebenenfalls können also im Wege der
Produzentenhaftung solche Schäden geltend gemacht werden, die im Rahmen der Pro-
dukthaftung nicht erstattungsfähig sind.

Bei der Produzentenhaftung kann sich der Hersteller – im Gegensatz zur Produkthaftung –
entlasten, indem er nachweist, dass der Fehler am Produkt ein »Ausreißer« war, der trotz
bester technisch möglicher Kontrolle nicht zu vermeiden war. Er sollte daher – wie stets –
für Datensammlung und -speicherung über relevante Abschnitte des Konstruktions- und
Herstellungsprozesses Sorge tragen. Ständige Qualitätsprüfung und deren Dokumentation
sind heute unerlässlich. Darauf müssen sich Industriemeister und Mitarbeiter einstellen!

1.1.2 Die Gesetzgebung

1.1.2.1 Gesetze

1.1.2.1.1 Materielle und formelle gesetzliche Bestimmungen

Bevor die Gesetzgebung behandelt wird, soll auf den Begriff »Gesetz« näher eingegan-
gen werden. Der Begriff wird nämlich in doppeltem Sinne verwandt.

Gesetz im materiellen Sinne ist jede Rechtsnorm, die für eine unbestimmte Zahl von Per-
sonen allgemein verbindliche Regelungen enthält.

Kein Gesetz im materiellen Sinne sind Verwaltungsvorschriften und Verwaltungsanord-
nungen; denn sie enthalten keine allgemein verbindlichen Regelungen »nach außen«,
sondern nur Anweisungen an nachgeordnete Verwaltungsstellen.

Gesetz im formellen Sinne ist jeder Beschluss der zur Gesetzgebung zuständigen Orga-
ne, der im verfassungsmäßig vorgeschriebenen förmlichen Gesetzgebungsverfahren er-
geht, ordnungsgemäß ausgefertigt und verkündet wird.
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Nicht zu verwechseln damit ist der Begriff »Recht im materiellen und formellen Sinne«.
Die Rechtsnormen nämlich, die das Recht als solches ordnen, werden als materielles
Recht bezeichnet (z. B. das bürgerliche Recht und das Strafrecht), die Normen, die der
Durchsetzung des materiellen Rechts dienen, als formelles Recht (z. B. die Zivilprozess-
ordnung – ZPO, die Strafprozessordnung – StPO).

1.1.2.1.2 Abdingbare und unabdingbare gesetzliche Bestimmungen

Wenn die rechtlich vorgeschriebenen Regelungen durch die beteiligten Personen geän-
dert werden können, so handelt es sich um eine nachgiebige oder abdingbare gesetzliche
Bestimmung. So ist das Vertragsrecht des BGB prinzipiell abänderbar, das oben ange-
führte Verfahrensrecht in der Regel nicht, es ist »zwingend«.

Unabdingbar und damit zwingend können z. B. tarifliche Mindestvergütungen nach Tarif-
vertragsgesetz sein, während einer vertraglichen Abweichung »nach oben« aber keine
Grenzen gesetzt sind.

Nach § 74 Abs. 2 HGB ist die Zahlung einer Entschädigung an den Handlungsgehilfen im
Falle eines nachvertraglichen Wettbewerbsverbotes z. B. zwingend.

1.1.2.2 Grundzüge des Gesetzgebungsverfahrens

1.1.2.2.1 Abgabe von Gesetzgebungskompetenzen 
an die Europäische Union

In Art. 23 Abs. 1 GG heißt es: 

»Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei
der Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, so-
zialen und föderativen Grundsätzen und dem Grundsatz der Subsidiarität verpflichtet ist
und einen diesem Grundsatz im Wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewähr-
leistet. Der Bund kann hierzu durch Gesetz mit Zustimmung des Bundesrates Hoheits-
rechte übertragen.«

Aufgrund dieser Norm werden mehr und mehr Souveränitätsrechte auf die Europäische
Union übertragen. Davon betroffen ist auch der Bereich der Gesetzgebung. Es kommt
nicht selten zu einer Konkurrenz zwischen innerstaatlichem und EU-Recht.

Die Abgabe der Kompetenzen an die Gemeinschaftsorgane liefe ins Leere, wenn das na-
tionale Recht dem Gemeinschaftsrecht vorgehen würde. Das Bundesverfassungsgericht
räumt dem Gemeinschaftsrecht folgerichtig einen Anwendungsvorrang ein, solange es
sich in den Grenzen bewegt, in denen zuvor Kompetenzen übertragen wurden.

Deshalb gilt für die Bundesrepublik EU-Recht, und zwar in der Form der Gründungsver -
träge der Gemeinschaften und der Rechtsetzungsakte der EU-Organe, vornehmlich der
Verordnungen des Ministerrates. Dies sind immerhin 400 bis 500 im Jahr, zu denen noch
ca. 50 an die Gesetzgebungsorgane der Mitgliedsländer gerichtete »Empfehlungen« 
kommen, durch die die Vereinheitlichung nationalen Rechtes herbeigeführt werden soll.

Während die Verordnungen in den Mitgliedsstaaten unmittelbar gelten, sind Richtlinien
nur hinsichtlich ihres Zieles für die Staaten verbindlich. Sie bedürfen daher noch der 
Umsetzung in nationales Recht. Eine unmittelbare Geltung von Richtlinien kommt nur in
Ausnahmefällen in Betracht, nämlich dann, wenn diese so konkret gefasst sind, dass sie
unmittelbar gelten könnten und die Frist für die Umsetzung abgelaufen ist.
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1.1.2.2.2 Gesetzgebungsbefugnisse Bund und Länder

In einem Bundesstaat wie der Bundesrepublik Deutschland verteilen sich die exekutiven
und legislativen Aufgaben auf den Bund (als Zentraleinheit) und die Gliedstaaten. Die Er-
füllung der exekutiven Aufgaben obliegt nach Art. 30 GG grundsätzlich den Ländern, so-
weit das Grundgesetz keine andere Regelung trifft oder zulässt.

Die Kompetenzverteilung nach Art. 70 ff. GG für den Bereich der gesetzgebenden Gewalt
sieht folgende Aufgliederung vor:

– Gesetzgebungskompetenz für die Länder nach Art. 70 GG: soweit nicht im Grund -
gesetz dem Bund zugewiesen;

– ausschließliche Gesetzgebung des Bundes (Art. 71 und 73 GG): alle Bereiche, für die
das gilt, sind aufgelistet;

– konkurrierende Gesetzgebung (Art. 72 und 74 GG): Grundsätzlich dürfen Länder hier
nur tätig werden, wenn der Bund keine Regelung trifft; Ausnahmen gelten für Gesetze,
die das Jagdwesen, den Naturschutz und die Landschaftspflege, die Bodenverteilung,
die Raumordnung, den Wasserhaushalt und die Hochschulzulassung sowie die Hoch-
schulabschlüsse betreffen;

– Gesetzgebungskompetenz »kraft Natur der Sache«: So ist die Bestimmung der Natio-
nalhymne nicht geregelt, liegt jedoch natürlicherweise beim Bund.

Unabhängig davon führen die Länder Bundesgesetze als eigene Angelegenheit aus (Art.
83 GG), der Bund hat nur die Rechtsaufsicht. Wenn die Gesetze im Auftrag des Bundes
ausgeführt werden, erstreckt sich die Bundesaufsicht auch auf Gesetzmäßigkeit und
Zweckmäßigkeit der Ausführung (Art. 85 GG). Für Bund und Länder besteht die Verpflich-
tung zu kooperativem Verhalten. Es gibt dazu Gremien, in denen Bund und Länder ihre
Aufgaben gemeinsam planen und Entscheidungen treffen, wie z. B.

– Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung,
– Finanzplanungsrat,
– Wissenschaftsrat,
– Kultusministerkonferenz,
– Ministerpräsidentenkonferenz.

Im Übrigen erfolgt die Mitwirkung an der Gesetzgebung des Bundes durch die Länder im
Bundesrat. Dieses wird deutlich bei näherer Befassung mit dem Gesetzgebungsverfahren.

1.1.2.2.3 Das Gesetzgebungsverfahren

Gesetzesinitiativen können eingebracht werden (vgl. Art. 76 GG) von

– der Bundesregierung (mit Stellungnahme des Bundesrates),
– dem Bundesrat (mit Darlegung der Auffassung der Bundesregierung),
– dem Bundestag (mindestens 5 % der Abgeordneten = Fraktionsstärke).

Im Plenum des Deutschen Bundestages erfolgen dann die so genannten Lesungen.

1. Lesung: Allgemeine Aussprache über die Grundsätze des Entwurfes, sofern vom Äl-
testenrat oder von mindestens 26 Abgeordneten empfohlen, anschließend Verweisung an
einen der ständigen Ausschüsse (ggf. auch an mehrere), z. B.

– Sportausschuss,
– Innenausschuss,
– Auswärtiger Ausschuss.

2. Lesung: – im Plenum – Berichterstattung, jeder einzelne Abgeordnete kann Ände-
rungsanträge stellen, über jeden einzelnen Paragraphen des Gesetzes wird abgestimmt.
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Gang der Gesetzgebung
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3. Lesung: Ist das Gesetz in der 2. Lesung unverändert angenommen worden, folgt die
dritte unmittelbar, sonst erfolgt vor der 3. Lesung eine erneute Ausschussberatung (und
hier Einzelberatungen), anschließend Schlussabstimmungen über Annahme oder Ableh-
nung, danach Verweisung an den Bundesrat.

Das föderative Organisationsprinzip unseres Staates wird durch Stellung und Aufgaben
von Bundesrat und Vermittlungsausschuss verdeutlicht. Aufgrund der Intensität, mit der
der Bundesrat an der Gesetzgebung mitwirkt, sind »einfache« (Einspruchsgesetze) und
Zustimmungsgesetze zu unterscheiden: Unabhängig von der Frage, ob und wann durch
wen der Vermittlungsausschuss angerufen werden kann oder muss, ist dem Bundesrat
letztlich nur die Verhinderung von Zustimmungsgesetzen möglich.

Bei Zustimmungsgesetzen kann der Vermittlungsausschuss durch den Bundesrat, den
Bundestag oder die Bundesregierung angerufen werden. Das Gewicht des Vermittlungs-
ausschusses verstärkt sich daher bei unterschiedlichen Kräfteverhältnissen in Regierung
und Bundesrat. In einer derartigen politischen Lage kann der Vermittlungsausschuss un-
ter Umständen als »Kompromissschmiede« wirken.

1.1.3 Die Rechtsprechung

1.1.3.1 Rechtsprechung und Rechtsstaatlichkeit

Zu einem Rechtsstaat gehört nicht nur die Erfüllung und Beachtung der rechtsstaatlichen
Ordnungsprinzipien, sondern auch die Organisation und das Funktionieren der Rechts-
pflege. Zu dieser Rechtspflege gehören neben der eigentlichen Rechtsprechung auch die
Tätigkeiten der Staatsanwaltschaften, Rechtsanwälte, Notare sowie der gesamten Justiz-
verwaltung.

Wesentliche Lebensvorgänge sind im Recht mit bestimmten Rechtsfolgen verbunden.
Aufgabe eines Richters ist es, in Streitfällen den Sachverhalt und die damit verbundenen
Rechtsfolgen nach Maßgabe des geltenden Prozessrechts zu ermitteln. Dazu muss er
prüfen, welche Rechtsnormen auf den zu betrachtenden Sachverhalt anzuwenden sind.

Gesetze regeln jedoch nicht alle, sondern nur die zu ihrer Entstehungszeit typischen 
Lebensvorgänge. Die Rechtsnormen enthalten außerdem nicht nur beschreibende, all-
gemein verständliche Begriffe, sondern auch rechtlich wertende Begriffe, die in der Um-
gangssprache keine oder eine andere Bedeutung haben als im Recht (z. B. Anfechtung,
Eigentum, Besitz). Oft kann der Richter Gesetze deshalb nur anwenden, indem er sie
auslegt: Das heißt, er berücksichtigt den Wortlaut, die Systematik, die Entstehungsge-
schichte, sowie den Sinn und Zweck eines Gesetzes, bevor er entscheidet.

Zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen die Organe der Rechtspflege und natürlich auch die
Bürger zuverlässige und überschaubare Grundlagen, die im Folgenden dargestellt werden.

1.1.3.1.1 Die Unabhängigkeit der Rechtsprechung

Die Unabhängigkeit der Rechtsprechung von den beiden anderen Staatsgewalten wird
insbesondere durch Art. 97 GG deutlich:

»(1) Die Richter sind unabhängig und nur dem Gesetze unterworfen.

(2) Die hauptamtlich und planmäßig endgültig angestellten Richter können wider ihren
Willen nur kraft richterlicher Entscheidung und nur aus Gründen und unter den Formen,
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welche die Gesetze bestimmen, vor Ablauf ihrer Amtszeit entlassen oder dauernd oder
zeitweise ihres Amtes enthoben oder an eine andere Stelle oder in den Ruhestand ver-
setzt werden. Die Gesetzgebung kann Altersgrenzen festsetzen, bei deren Erreichung auf
Lebenszeit angestellte Richter in den Ruhestand treten. Bei Veränderung der Einrichtung
der Gerichte oder ihrer Bezirke können Richter an ein anderes Gericht versetzt oder aus
dem Amte entfernt werden, jedoch nur unter Belassung des vollen Gehaltes.«

Die Unabhängigkeit des Richters hat eine sachliche und eine persönliche Seite: Er ist
sachlich unabhängig, indem er bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben keinen Weisungen
unterliegt, indem er allein dem Recht der bestehenden Rechtsquellen unterworfen ist. Er
ist persönlich unabhängig, indem er dienstlich nicht »gegängelt« werden kann.

1.1.3.1.2 Verbot der Rückwirkung von Rechtsnormen

Das Rückwirkungsverbot von Gesetzen beruht auf dem Gedanken des Vertrauensschut-
zes, der dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) innewohnt. Der Bürger soll im Ver-
trauen auf bestimmte Rechtslagen geschützt werden.

Mit diesem Verbot wird verhindert, dass ein Gesetz einen Sachverhalt erfasst, der bereits
vor dem Zeitpunkt seines Erlasses abgeschlossen war und so bereits erworbene Rechts-
positionen schmälert (echte Rückwirkung). Grundsätzlich erlaubt ist hingegen die Ände-
rung künftiger Rechtsfolgen von Sachverhalten, die selbst in der Vergangenheit liegen
(unechte Rückwirkung). Ganz ausnahmsweise kann sogar auch die echte Rückwirkung
zulässig sein, z. B. wenn zwingende Gründe des Gemeinwohls dies erfordern.

1.1.3.1.3 Keine Strafe ohne Gesetz

Für Strafgesetze gilt das Rückwirkungsverbot ausnahmslos und ist ausdrücklich in 
Art. 103 Abs. 2 GG festgehalten:

»Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor
die Tat begangen wurde.«

Für jeden soll jederzeit erkennbar sein, ob Handeln (durch Tun oder Unterlassen) strafbar
ist oder nicht. Die Strafbarkeit muss gesetzlich »bestimmt« gewesen sein (Bestimmt-
heitsgebot). Hieraus folgt nicht nur zwingend, dass ein formelles Gesetz vor der Tatzeit
vorgelegen haben muss; auch ist anerkannt, dass jede Analogie zulasten des Täters aus-
scheidet (Analogieverbot). Weiter muss auch die Höhe der Strafe vor der Tat gesetzlich
bestimmt gewesen sein (vgl. §§ 1 und 2 Strafgesetzbuch – StGB –).

1.1.3.1.4 Der Anspruch auf rechtliches Gehör

Aufgrund von Art. 103 Abs. 1 GG hat jedermann vor Gericht Anspruch auf rechtliches Ge-
hör. Wer an einem Verfahren als Partei oder Angeklagter beteiligt ist, muss nach unserer
Verfassung Gelegenheit haben, sich zu dem Sachverhalt zu äußern.

Das Gericht muss die Äußerungen zur Kenntnis nehmen und bei der Entscheidung be-
rücksichtigen. Es kann einem Beteiligten aber eine angemessene Äußerungsfrist setzen
und darf nach deren Ablauf ohne Äußerung entscheiden; außerdem ist es nicht verpflich-
tet, verspätete Äußerungen noch in seine Entscheidung einzubeziehen.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, bei denen es um besonders eilige Entscheidungen
geht (z. B. Haftbefehl, Beschlagnahme, Durchsuchungsbefehl, einstweilige Verfügung),
muss der Betroffene vor jeder Entscheidung gehört werden (in den genannten Ausnah-
mefällen muss der Betroffene »unverzüglich« nachträglich gehört werden).
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1.1.3.1.5 Verbot der Doppelbestrafung

Gemäß Art. 103 Abs. 3 GG darf niemand »... wegen derselben Tat aufgrund der allgemei-
nen Strafgesetze mehrmals bestraft werden.«

Dieser Grundsatz schließt allerdings nicht aus, dass eine Person »wegen derselben Tat«
aufgrund verschiedener Normen strafrechtliche und zusätzlich wirtschaftliche Nachteile
erleidet. So kann ein Beamter, der eine Amtsunterschlagung begangen hat, einmal vom
ordentlichen Gericht bestraft und anschließend noch disziplinarisch belangt werden, ge-
gebenenfalls seinen Arbeitsplatz beim Staat verlieren.

1.1.3.1.6 Pflichtbindung des Ermessens

Gesetzliche Bestimmungen können der Verwaltung ein bestimmtes Tun oder Unterlassen
zwingend vorschreiben (»Muss-Vorschriften«). In solchen Fällen spricht man von gebun-
dener Verwaltung.

Es gibt aber auch Sachverhalte, die der Gesetzgeber nicht bis ins Einzelne regeln kann.
Deswegen überlässt er es in einem festgesetztem Rahmen dem Ermessen der Verwal-
tung, z. B. der Gewerbeaufsicht, ob sie entscheiden oder welche von mehreren in Be-
tracht kommenden möglichen Entscheidungen sie treffen will.

Der geringste Spielraum für die Betätigung solchen Ermessens wird durch »Soll-Vor-
schriften« eingeräumt. In diesen Fällen spricht man von »gebundenem Ermessen«. Hier
kann die Verwaltung nur in besonderen Ausnahmefällen von der gesetzlich vorgesehenen
Rechtsfolge abweichen.

Die Bindung des Ermessens ist am lockersten beim »freien Ermessen«, das der Verwal-
tung durch gesetzliche Formulierungen wie »kann«, »darf« u. ä. eingeräumt wird. Dann
hat sie ihre Entscheidung nach sachlichen Gesichtspunkten unter gerechter und billiger
Abwägung des öffentlichen Interesses und der Belange des Einzelnen zu treffen, aber
stets den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit bei dieser Abwägung zu beachten.

Ermessen ist grundsätzlich nie als völlig »frei«, sondern immer als »pflichtgemäß« zu 
verstehen: Maßnahmen der Verwaltung sind rechtswidrig, wenn im Falle einer Ermes-
sensentscheidung dem Sinn und Zweck zuwider gehandelt wird. Solche Ermessensfehler
können in Form eines Ermessensausfalls, einer Ermessensüberschreitung oder eines 
Ermessensmissbrauchs vorliegen.

1.1.3.2 Zweige und Funktionen der Gerichtsbarkeit

1.1.3.2.1 Die arbeitsteilige Gliederung der Rechtsprechung

Niemand darf sich – von Ausnahmefällen wie Notstand oder Notwehr einmal abgesehen –
sein Recht selbst »holen«: Das Gewaltmonopol liegt beim Staat und der Bürger hat sich
zur Durchsetzung an das Gericht zu wenden.

Die Judikative ist arbeitsteilig in die selbstständigen Gerichtsbarkeiten unterteilt (vgl. Art.
95 Abs. 1 GG):

– Ordentliche Gerichtsbarkeit (Zivil- und Strafgerichtsbarkeit),
– Verwaltungsgerichtsbarkeit,
– Finanzgerichtsbarkeit,
– Arbeitsgerichtsbarkeit,
– Sozialgerichtsbarkeit.

Hinzu kommen die Verfassungsgerichtsbarkeit und spezielle Gerichte, wie z. B. Bundes-
patentgericht, Wehrstrafgericht, Dienstgerichte für Beamte, Richter und Soldaten.
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In jedem Gerichtszweig sind die jeweils obersten Gerichte Bundesgerichte.

Zur Sicherung und Wahrung der Einheitlichkeit der Rechtsprechung ist ein »Gemeinsa-
mer Senat« der fünf Bundesgerichte gebildet worden. Da es nicht nur Aufgabe der Ge-
richtsbarkeiten ist, die von dem Gesetzgeber vorgegebenen Normen anzuwenden, son-
dern auch das Recht fortzubilden, ist dieser Gemeinsame Senat für die Einheitlichkeit in
der höchsten Rechtsprechung in seiner Bedeutung nicht zu unterschätzen.

Aufbau und Organisation innerhalb der Gerichtszweige sind unterschiedlich. Die ordentli-
che Gerichtsbarkeit – der Name an sich ist historisch bedingt und lässt keinen Umkehr-
schluss auf die anderen zu – ist vierstufig; Arbeits-, Verwaltungs- und Sozialgerichtsbar-
keiten sind dreistufig und die Finanzgerichtsbarkeit hat einen zweistufigen Aufbau.

1.1.3.2.2 Die Zivilgerichtsbarkeit

In der Zivilgerichtsbarkeit finden wir in der ersten Instanz das Amtsgericht oder das Land-
gericht. Das Amtsgericht ist zuständig für Streitigkeiten über Ansprüche, deren Gegen-
stand an Geld die Summe von 5.000 € nicht übersteigt. Ohne Rücksicht auf den Streit-
wert ist das Amtsgericht außerdem in einer Reihe von besonders aufgeführten
Angelegenheiten zuständig, so z. B. bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit einem Miet-
verhältnis über Wohnraum oder in Kindschafts- und Familiensachen. Das Landgericht ist
in Zivilsachen immer dann Eingangsgericht, wenn nicht das Amtsgericht schon zuständig
ist, also vor allem für Streitigkeiten mit einem Streitwert über 5.000 €.

Der Aufbau der Zivilgerichtsbarkeit ist vierstufig: Amtsgericht (AG), Landgericht (LG),
Oberlandesgericht (OLG), Bundesgerichtshof (BGH). Es stehen für einen Rechtsstreit je-
doch maximal drei Instanzen zur Verfügung.

Das zivilgerichtliche Verfahren ist in der Zivilprozessordnung (ZPO) geregelt. Man unter-
scheidet zwischen

– Erkenntnisverfahren, welche der richterlichen Feststellung oder Gestaltung von Rech-
ten dienen,

– Vollstreckungsverfahren, welche der zwangsweisen Durchsetzung von im Erkenntnis-
verfahren festgestellten Rechten dienen, und den

– Eilverfahren, die es ermöglichen, einen vorläufigen Vollstreckungstitel zu erwirken, der
sodann durch Sicherungsmaßnahmen auch vorläufig vollzogen werden kann.

Vereinfacht gilt im Erkenntnisverfahren: Der Zivilprozess beginnt mit der Erhebung der
Klage. Ein Prozessrechtsverhältnis entsteht überhaupt nur, wenn die deutsche Gerichts-
barkeit sowie das angerufene Gericht erstinstanzlich zuständig sind und die Klage wirk-
sam, erforderlichenfalls durch einen zugelassenen Anwalt, eingereicht wurde. Dann wird
die Klage zugestellt und in der Regel ein Termin zur mündlichen Verhandlung anberaumt.

Die Klage hat Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet ist. Die Zulässigkeit
einer Klage ist an eine Vielzahl von Voraussetzungen gebunden. Hierzu zählen die sach -
liche und örtliche Zuständigkeit des Gerichts, die Partei- und Prozessfähigkeit u. a. m. Ist
die Klage unzulässig, wird in der Sache selbst gar nicht erst entschieden. Es ergeht ein so
genanntes »Prozessurteil«. Ist die Klage hingegen zulässig, so ergeht ein »Sachurteil«, in
dem über den Klageantrag entschieden wird.

Im Prozess muss jede Partei die für sie günstigen Tatsachen darlegen und, wenn bestritten,
dafür Beweis anbieten. Über streitige, entscheidungserhebliche Tatsachen wird vom Gericht
Beweis erhoben. Beweismittel sind: Augenscheinnahme, Zeugen, Sachverständige, Urkun-
den und Parteivernehmung. Wer seinen Beweis schuldig bleibt, verliert normalerweise den
Prozess. Der Gewinner erhält ein vollstreckbares Urteil (Titel), aus dem er vorgehen kann.
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Das gerichtliche Mahnverfahren kann zur Erlangung eines vollstreckbaren Titels gegen-
über einer Klage der einfachere Weg sein. Das Mahnverfahren ist ein ausschließlich schrift-
liches Verfahren, das nur zur Durchsetzung von Zahlungsansprüchen, die nicht von einer
Gegenleistung abhängen, zulässig ist. Der Gläubiger kann es unabhängig vom Streitwert
bei dem Amtsgericht einleiten, in dessen Bezirk er wohnt oder als juristische Personen sei-
nen Sitz hat. Wird einem beantragten und erlassenen Mahnbescheid nicht fristgemäß wi-
dersprochen und einem ebenfalls im Laufe dieses Verfahrens ergehenden Vollstre-
ckungsbescheid kein Einspruch fristgerecht entgegengehalten, so erlangt der Gläubiger
einen für die anschließende Zwangsvollstreckung tauglichen Titel. Anderenfalls gibt das
Mahngericht den Rechtsstreit an das sachlich und örtlich für das streitige Urteilsverfahren
zuständige Gericht ab. Dann folgt das Erkenntnisverfahren, wie oben beschrieben.

Vor dem Prozess und im Prozess selbst ist oftmals die Erledigung des Streites durch ei-
nen Vergleich sinnvoll, um dem Risiko des ungewissen Prozessausgangs und den damit
verbundenen Kosten zu entgehen. Ein Vergleich ist ein Vertrag, durch den ein Streit im
Wege gegenseitigen Nachgebens aus der Welt geschaffen wird. Wird er im Prozess abge-
schlossen, ist auch er vollstreckbarer Titel.

Das Oberlandesgericht ist in Zivilsachen Berufungsinstanz gegen die erstinstanzlichen
Urteile des Landgerichtes, so wie das Landgericht Berufungsinstanz für die erstinstanz -
lichen Urteile des Amtsgerichtes ist. Mit dem Berufungsverfahren erfolgt eine neue Tat -
sachen- und Rechtsüberprüfung des Urteils – und damit des gesamten Rechtsfindungs-
verfahrens der vorgelagerten Instanz.

Der Bundesgerichtshof ist in Zivilsachen Revisionsinstanz gegen Urteile der Oberlandes-
gerichte. Mit dem Revisionsverfahren erfolgt eine Nachprüfung ausschließlich in rechtli-
cher Hinsicht. Eine erneute Tatsachenprüfung entfällt.

Die Kosten trägt in aller Regel derjenige, der den Zivilprozess verloren hat. In Frage kommt
auch eine Aufteilung zwischen den Parteien nach dem Verhältnis von Gewinn und Verlust.

1.1.3.2.3 Die Strafgerichtsbarkeit

Die Strafgerichtsbarkeit ist ebenfalls vierstufig aufgebaut. Auch hier stehen jedoch maximal
drei Instanzen zur Verfügung. Die richterlichen Entscheidungen treffen beim Amtsgericht
Einzelrichter oder Schöffengerichte, beim Landgericht die Strafkammern und Schwurge-
richte, beim OLG und BGH die Strafsenate. Die Schöffengerichte, Strafkammern und
Schwurgerichte sind neben den Berufsrichtern mit ehrenamtlichen Richtern, »Schöffen«,
besetzt. Diese wirken mit gleichem Stimmrecht wie die Berufsrichter an den Urteilen mit.

Sobald die Staatsanwaltschaft (Exekutive) Kenntnis von einer strafbaren Handlung erhält,
deren strafrechtliche Verfolgung im öffentlichen Interesse steht, beginnt sie, den Sachver-
halt zu ermitteln. Bei der Aufklärung bedient sie sich der Polizei. Anschließend trifft sie eine
Entscheidung darüber, ob sie das Verfahren einstellt, einen Strafbefehl beantragt oder An-
klage erhebt. Daneben besteht bei den so genannten Privatklagedelikten, wie z. B. dem
Hausfriedensbruch, der Beleidigung und der Sachbeschädigung, die Möglichkeit, auf den
Privatklageweg zu verweisen. Der Verletzte kann dann im Privatklageverfahren, ähnlich wie
ein Staatsanwalt, vor Gericht auftreten und für die Ahndung selbst sorgen.

In der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft sind die dem Beschuldigten zur Last geleg-
te Tat und das anzuwendende Strafgesetz zu bezeichnen sowie die Beweismittel anzuge-
ben. Geht eine Anklageschrift dem Gericht zu, nennt man den Beschuldigten auch »An-
geschuldigten«. Das zuständige Gericht hat nunmehr darüber zu beschließen, ob das
Hauptverfahren gegen ihn eröffnet wird. In dem Eröffnungsbeschluss lässt das Gericht die
Anklage zur Hauptverhandlung zu – jetzt heißt der Beschuldigte »Angeklagter«.

Die Hauptverhandlung beginnt mit der Vernehmung des Angeklagten zur Person. Darauf
folgt die Verlesung der Anklage durch die Staatsanwaltschaft. Nach der Vernehmung zur  
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Sache folgen dann die Beweisaufnahme und danach die Schlussvorträge (»Plädoyers«)
des Staatsanwaltes und des Verteidigers. Schließlich steht dem Angeklagten das letzte
Wort zu.

Das Urteil oder der Beschluss schließen das Hauptverfahren ab. Die Entscheidung wird
rechtskräftig und vollstreckbar, wenn keine Rechtsmittel eingelegt werden.

Angeklagt und wegen der Begehung von Straftaten verurteilt werden können nur natürli-
che Personen. Eine juristische Person kann strafrechtlich nicht verurteilt werden, sondern
nur deren gesetzliche Vertreter. Allerdings kann die juristische Person selbst mit hohen
Geldbußen belegt werden.

Bei Ordnungswidrigkeiten trifft die Geldbuße die juristische Person direkt (§ 30 OWiG).
Eine Ordnungswidrigkeit ist eine rechtswidrige und vorwerfbare Handlung, die den Tat -
bestand eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung mit einer Geldbuße zulässt (§ 1
OWiG). Zweck der Geldbuße ist nicht die Sühne einer Tat sondern die Durchsetzung einer
bestimmten Ordnung. Dabei ist zu beachten, dass auch eine Geldbuße den Industriemeis-
ter oder sein Unternehmen empfindlich treffen kann. Die Geldbuße soll nämlich den wirt-
schaftlichen Vorteil, der aus einer Ordnungswidrigkeit gezogen wurde, noch übersteigen!

Prinzipiell trägt der Verurteilte die Kosten des Verfahrens. Wird der Angeklagte freigespro-
chen oder nimmt die Staatsanwaltschaft die öffentliche Klage zurück, so trägt die Staats-
kasse die Kosten. Hatte er »notwendige« Auslagen (Verteidigerkosten), müssen diese in
der Regel ebenfalls von der Staatskasse bezahlt werden.

1.1.3.2.4 Die Verwaltungsgerichtsbarkeit

Die Besonderen Gerichtsbarkeiten haben sich im Laufe der geschichtlichen Entwicklung
im Zuge immer notwendiger werdender Spezialisierung sowohl vom Verfahren her als
auch bei der Organisation der Rechtspflege herausgebildet.

In diesem Abschnitt wird nur die Verwaltungsgerichtsbarkeit behandelt. Ausführliche Dar-
stellungen der anderen Gerichtsbarkeiten finden sich in Abschnitt 1.4 (Arbeitsgerichtsbar-
keit) und »Sozialgerichtsbarkeit« in Abschnitt 1.7. Auf die Finanzgerichtsbarkeit wird hier
nicht näher eingegangen.

Der wichtigste Verfassungsgrundsatz für die Verwaltung findet sich in Art. 20 Abs. 3 GG:
Danach ist die Verwaltung an Recht und Gesetz gebunden.

Trotz dieses Gebotes muss das Handeln der Verwaltung natürlich vollen Umfangs gericht-
lich überprüfbar sein. Die Verwaltungsgerichtsbarkeit wird durch unabhängige, von den
Verwaltungsbehörden getrennte Gerichte ausgeübt (vgl. § 1 Verwaltungsgerichtsordnung
– VwGO). Gerichte sind in den Ländern die Verwaltungsgerichte und je ein Oberverwal-
tungsgericht, im Bund das Bundesverwaltungsgericht mit Sitz in Leipzig (§ 2 VwGO). 

Bei den Verwaltungsgerichten (VG) werden Kammern gebildet. Diese entscheiden in
Besetzung von drei Richtern und zwei ehrenamtlichen Richtern, soweit der Rechtsstreit
nicht einem ihrer Mitglieder als Einzelrichter zur Entscheidung übertragen wird. Beim
Oberverwaltungsgericht (OVG) und beim Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) wer-
den Senate gebildet. Die Senate das Oberverwaltungsgericht entscheiden in der Regel in
der Besetzung von drei Richtern, die des Bundesverwaltungsgerichts mit fünf Richtern.

Der Bürger muss sich auf dem Gebiet des Verwaltungsrechts nicht von vornherein mit ei-
ner Klage wehren. Ihm stehen auch die so genannten formlosen Rechtsbehelfe, wie z. B.
die Gegenvorstellung oder die Dienstaufsichtsbeschwerde, zur Durchsetzung seiner
Rechte zur Verfügung – wenn sie denn helfen.

Oftmals ist es Voraussetzung einer zulässigen Klage, dass zuvor das Widerspruchs -
verfahren erfolglos durchgeführt wurde. Damit soll der Behörde Gelegenheit gegeben
werden, Abhilfe zu schaffen und zugleich die Rechtsprechung entlastet werden.
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Der Bürger kann gegen einen ihn belastenden Verwaltungsakt innerhalb eines Monats
nach Bekanntgabe Widerspruch einlegen. Die Widerspruchsbehörde – in der Regel die
nächsthöhere Behörde – hat die Rechtmäßigkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungsak-
tes zu überprüfen und, wenn sich der Widerspruch als begründet erweist, den Verwal-
tungsakt aufzuheben oder abzuändern.

Bleibt der Widerspruch allerdings erfolglos, kann der Betroffene innerhalb eines Monats
Anfechtungsklage beim Verwaltungsgericht erheben.

Das Verfahren dort unterliegt dem Untersuchungsgrundsatz, d. h. das Gericht ist an das
Vorbringen und die Beweisanträge der Beteiligten nicht gebunden, darf aber über das Kla-
gebegehren nicht hinausgehen (z. B. eine höhere Leistung zusprechen, als verlangt).

Auf Antrag kann das Gericht auch schon vor Klageerhebung eine einstweilige Anord-
nung in bezug auf den Streitgegenstand treffen, wenn z. B. die Gefahr besteht, dass
durch eine Veränderung des bestehenden Zustandes die Verwirklichung eines Rechtes
des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden könnte – ein Verfahren, das
häufig zur Verhinderung von Industrieansiedlungen u. a. gewählt wird.

Das Grundgesetz eröffnet umfassenden Rechtsschutz gegenüber der öffentlichen Gewalt.
Nach Art. 19 Abs. 4 GG kann der Bürger die Gerichte anrufen, wenn er glaubt, er sei durch
das Verhalten der Verwaltung in seinen Rechten verletzt worden. Je nachdem, welches Ziel
der Bürger verfolgt, stehen ihm dabei unterschiedliche Klagearten zur Verfügung.

1.1.3.2.5 Das Bundesverfassungsgericht

Die besondere Stellung des Bundesverfassungsgerichtes (BVerfG) kommt darin zum Aus-
druck, dass es nicht nur Rechtsprechungsorgan, sondern auch Verfassungsorgan ist.
Es arbeitet selbstständig, unabhängig und nimmt gleichberechtigt neben den anderen
Verfassungsorganen, wie Bundestag, Bundesrat, Bundesregierung und Bundespräsident,
an der Ausübung der obersten Staatsgewalt teil.

Nach Gegenstand, Art und Wirkung unterscheidet sich die Rechtsprechung des Bun -
desverfassungsgerichts von der Rechtsprechung anderer Gerichte. Sie bezieht sich 
ausschließlich auf den Bereich des Verfassungslebens und wirkt auf dieses zugleich 
gestaltend und bewahrend ein. Das Bundesverfassungsgericht besitzt zudem eine Art
Monopolstellung, indem es Gesetze für nichtig erklären oder Fristen setzen kann, inner-
halb derer der Gesetzgeber Normen abändern oder erlassen muss.

Die wichtigsten Zuständigkeiten ergeben sich aus Art. 93 GG. Darunter ist die Verfas-
sungsbeschwerde das bekannteste Verfahren. Sie kann von jedermann mit der Behaup-
tung erhoben werden, er sei durch die öffentliche Gewalt in seinen Grundrechten verletzt
worden. Eine Vertretung durch einen Anwalt ist dabei anzuraten, um der Vielzahl der 
Zulässigkeits- und Begründetheitsanforderungen gerecht zu werden. Mit der Verfassungs-
beschwerde kann sich der Bürger gegen Gesetze, Verwaltungsakte oder Gerichtsent-
scheidungen wenden.

Das Bundesverfassungsgericht ist jedoch keine »Superrevisionsinstanz«; es prüft Verfas-
sungsbeschwerden daher nur, wenn alle anderen gerichtlichen Möglichkeiten erschöpft
sind und eine spezifische Verletzung von Grundrechten möglich erscheint. Eine Verfas-
sungsbeschwerde muss in schriftlicher Form binnen Monatsfrist nach Erlass der letztin-
stanzlichen Entscheidung beim Bundesverfassungsgericht eingehen; bei Hoheitsakten,
gegen die der Rechtsweg nicht eröffnet ist oder bei Gesetzen beträgt diese Frist ein Jahr.

Weitere Verfahren, für die das Bundesverfassungsgericht zuständig ist, sind die von ei-
nem Gericht zu beantragende konkrete Normenkontrolle, die von der Bundes- oder ei-
ner Landesregierung zu beantragende abstrakte Normenkontrolle und die von Gemein-
den oder Gemeindeverbänden zu erhebende kommunale Verfassungsbeschwerde.
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Das Bundesverfassungsgericht entscheidet auch Verfassungsstreitigkeiten zwischen staat-
lichen Organen. Hierunter fallen das von obersten Bundesorganen oder z. B. von Parteien
aus Anlass von Streitigkeiten über den Umfang von Rechten und Pflichten beantragte Or-
ganstreitverfahren oder ein Streit zwischen Bundesregierung und Landesregierung.

Das Bundesverfassungsgericht entscheidet außerdem über von Bundestag, Bundesrat
oder Bundesregierung beantragte Parteiverbote (Art. 21 Abs. 2 GG) und die Verwirkung
von Grundrechten (Art. 18 GG).

1.1.3.2.6 Der Europäische Gerichtshof

Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) mit Sitz in Luxemburg ist das oberste
rechtsprechende Organ der Europäischen Union. Er sichert das Recht bei der Auslegung
und Anwendung der Verträge der Europäischen Gemeinschaften und gewährleistet die
rechtliche Kontrolle des Zustandekommens sowie des Inhaltes ihrer Rechtsakte. Als
Rechtsprechungsorgan der Union verhindert er, dass jeder Betroffene das Gemein-
schaftsrecht auf seine Weise auslegt und anwendet.

Von seiner Gründung bis zum heutigen Tag ist der Gerichtshof mit mehreren tausend
Rechtssachen befasst worden. Seine Urteile haben wesentlich zur Fortentwicklung der
europäischen Integration beigetragen.

Sitz des Gerichtshofes ist Luxemburg. Die 15 Richter sowie die acht Generalstaatsanwäl-
te des EuGH werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten im gegenseitigen Einver-
nehmen für sechs Jahre ernannt. Eine teilweise Neubesetzung erfolgt alle drei Jahre. Den
Präsidenten des EuGH wählen die Richter aus ihrer Mitte für die Dauer von drei Jahren.
Der EuGH tagt in Vollversammlungen und kann Kammern einsetzen, die als zusätzliche
Spruchkammern fungieren. Entscheidungen werden mit einfacher Mehrheit gefällt.

Die wichtigsten Klagearten sind:

– Nichtigkeitsklagen: Mit diesen Klagen können Mitgliedstaaten, Rat, Kommission und
unter bestimmten Umständen das Parlament die Nichtigerklärung von Rechtsakten der
Gemeinschaft beantragen. Einzelpersonen können die Nichtigerklärung von solchen
Rechtsakten fordern, die sie unmittelbar und individuell betreffen. Ist die Klage begrün-
det, so wird die angefochtene Handlung für nichtig erklärt.

– Vertragsverletzungsklagen: Diese ermöglichen es dem Gerichtshof zu prüfen, ob die
Mitgliedstaaten ihren gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen nachgekommen sind.
Die Klage kann entweder von der Kommission oder von einem Mitgliedstaat erhoben
werden. Stellt der Gerichtshof die behauptete Vertragsverletzung fest, so ist der betrof-
fene Staat verpflichtet, sie unverzüglich abzustellen.

– Vorlagen zur Vorabentscheidung: Hat ein nationales Gericht in einer Rechtssache,
für deren Ausgang es auf das Gemeinschaftsrecht ankommt, Zweifel über dessen Aus-
legung oder Gültigkeit, so kann oder sogar muss es dem Gerichtshof die entsprechen-
den Fragen zur Vorabentscheidung vorlegen. Hierdurch wird eine wirksame Anwendung
des Gemeinschaftsrechts gesichert und die unterschiedliche Auslegung von Gemein-
schaftsrecht durch nationale Gerichte vermieden.

Dem Europäischen Gerichtshof ist ein weiteres Gericht beigeordnet, welches als Ein-
stiegsinstanz für alle direkten Klagen von natürlichen und juristischen Personen dient.

Der EuGH nimmt Funktionen unterschiedlicher Gerichtstypen wahr:

Indem er europäisches Recht auslegt und damit zur Wahrung der Rechtseinheit im Gebiet
der gesamten Europäischen Union beiträgt, ist er Verfassungsgericht.

Bei Klagen von natürlichen Personen zur Anfechtung oder wegen der Unterlassung von
Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaften fungiert der EuGH als Verwaltungsgericht.
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Bei der Behandlung von Haftungsfragen sowie bei der Prüfung von Schadensersatz -
klagen gegen die EU handelt der EuGH wie ein Zivilgericht.

Außerdem fungiert der EuGH als Schiedsgericht bei Streitigkeiten zwischen den Mit-
gliedsstaaten in Bezug auf die Materien des europäischen Vertragswerkes.

Er kann auch als Gutachterinstanz von den Organen der EU oder der Mitgliedstaaten mit
der Prüfung von vertraglichen Vereinbarungen mit Drittstaaten oder internationalen Orga-
nisationen betraut werden.

Rechtsmittel gegen die Urteile des Europäischen Gerichtshofes sind nicht vorgesehen.


